
        Verfahrensablauf bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung  
für Kindertagesstätten, Schulen und Berufsgeheimnisträger in der Stadt Salzgitter 

           

Stadt Salzgitter, Fachdienst Kinder, Jugend und Familie, Fachberatung im Kinderschutz, 01.2025   

Kontakt: fachberatungkinderschutz@stadt.salzgitter.de; Tel.: 05341 839 4501 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Überprüfung der Vereinbarung durch Fachkraft 

Versenden des Dokumentationsbogen 

und Beratungsprotokoll 

Versenden des Dokumentationsbogen 

Kollegiale Beratung im Fachkräfteteam                                    

Dokumentation der Bewertung und Handlungsoptionen 

Versenden des Dokumentationsbogen 

und Beratungsprotokoll 

Erste Information bei der Fachkraft (§ 8a Abs. 4 S.1) ausgehend von „gewichtigen Anhaltspunkten“; 

Dokumentation von Hinweisen und Beobachtungen 

 

 

keine Gefährdungslage 

ersichtlich 

 

ungünstiges Erziehungsverhalten; 

Unterstützung/Jugendhilfe wäre 

wünschenswert 

 

Überprüfung der Gefährdungssituation; 

ungünstige Prognose; 

- ggf. Unterstützung/Jugendhilfe zur 

Gefahrenabwendung notwendig  

 

 

Übernahme der Fallverantwortung durch 

den ASD 

 

 

 

Akute, unmittelbare 

Kindeswohlgefährdung; 

sofortiges Handeln notwendig  

Erörterung durch die Fachkraft mit den  

Eltern/Sorgeberechtigten 

Dokumentation des Elterngespräches  

Vereinbarung zur Sicherung des Kindeswohls 

 

Erörterung durch die Fachkraft mit den 

Eltern/Sorgeberechtigten 

Dokumentation des Elterngespräches 

 

Annahme von 

niedrigschwelligen 

Hilfen 

Annahme von Hilfen,  z.B. 

Antragstellung beim ASD 

auf „Hilfen zur Erziehung“ 

Gefährdungseinschätzung(§ 8a Abs.4 S.2/ § 8b);  

Fachberatung durch „Insoweit erfahrenen Fachkraft“  

 

Versenden des 

Dokumentationsbogen und 

Beratungsprotokoll 

 

mailto:fachberatungkinderschutz@stadt.salzgitter.de

